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38 gltujlrirtî frfjwfijtrtr^t Sanbwerher-geituttfl

anftößigen unb abgefßmadten ÏEoben, bent wirfließ nur ge=

biegene, Bon §aufe au? fßftematifcß gur Einfacßßeit gewößnte,
ben gangen Ernft unb Die gauge äßicßtigfeit einer einfachen

tinberergießung erwägenbe grauen einigermaßen gu wiber=

fteßen Bennögen, bem bagegen 5£aufenbe unb aber Staufenbe

eigentlich gum Dpfer faEen, meil biefer 3ug fie gu 2lu?=

gaben Berleiiet, bie einfach ihre Verßältniffe iiberfteigen, bie

3an£ unb ehelichen Unfrieben Derurfachen, gu Süge unb 23e=

trug führen, gu EJtißmutß Bon ©eite beg SDlanne?, inbem

er fidf fagen muß: SlEe? ©paren, aEe? Entbehren nüßt
mir nidjtê, meine grau mit ihrem Berftuchten eigenen unb

Sinberftaat tuirb mit SIEem fertig; loa? miE id) weiter mid)
fo plagen; ober er fcßweigt, benüßt aber bie ©ituation für
fid) unb fo geht am Enbe ber gange §au?ßalt au? bem

Seim.
2Ba? für ein großes unberechenbare? ©lüd eS ift um

eine einfache Ergießung, bas roiffen tnir in unferem Greife
toohl gu würbigen. Stieben? ift ber Etußen einer folcßen
groß. Säeim SluStritt an? bem Elternßaufe unter frembe
Sethe, in aEen Sagen unb ißerßältniffen, in guten unb bö=

fen iagen weiß man ficf) gu refolBirett, man ift überaE be=

liebt um feines anfprucßSlofen unb befcßeibenen jJBefen?

teiEen. Sßelcßer tontraft gwifcßen einem folgen Eftanne in
ber grembe braußen unb einem Bertoößnten, Berfcßledten
Eftutterfößncßen, baS über Sftangel unb getoaltige Entbeß=

rungen {lagt, wenn feine? Efteifter? ober toftgeber? £ifcß
feine trametSbögel unb SDrtcßen unb hafteten aufweist,
mentt fein fnapper Sohn ntcßt augreicht gu aE' bett 35er=

gnügen unb föebürfniffen, bie unoerftänbige Eltern unb Er*
gieher ihnen gugelaffett. 33ei fünfgig Etappen ift ber Erftere
glüdlicß nnb gufrieben unb erfreut ficß feine? SebenS, wäß*
renb ber ßeßtere beim granfen über Entbehrung flaat. unb
fid) nach ben gleifchtöpfen Egßpten? gurüdfeßnt. (©hluß folgt.)

3)ic bunbeMtf)lict)eu (Srläuteruntjen bc§ (^efcl]e§=

entltmrfeê iibcr bett Srtjulf ber getoerbücfjen

dufter unb fUfobette. (gortfeßung)*
Slrt. 18. ©emäfj bett nahftehenben Veftimmimgen fann auf

bem SBege beS Qtoil« ober ©trafprogeffeg belangt werben:
1) wer opne ©rmacf)tiguttg beS Ipinterlegertben ein hinterlegte«?

TOufter ober SJlobeE unoeränbert naajmacpt ober in betrü«
gertfdjer SSeife nachahmt;

2) wer bie nachgeahmten ©egenftänbe Berfauft, feilhält, in Ver«
tehr bringt ober auf fhweigerijheS ®ebiet einführt;

3) wer bei biefen öanblungen wiffentlich mitgewirft ober beren
SluSführung begünftigt ober erleichtert hat;

4) wer fid) weigert, bie Ijjerfunft Bon in feinem Vefiß Befinb«
lieben nadjgeabmten ©egenftänbeu angugeben.

Slrt. 19. 5B5er eine ber im uorftetienben Slrtilel erwähnten Ijjanb«
lungett oorfäßlid) begeht, wirb gum ©habenerfaß Berurtheilt unb
überbieS mit einer ©elbbuße im betrage Bon gr. 30 bis gr. 2000
ober mit ©efängniß in ber ®aiter Bon brei ®agen big gu einem
gahr ober mit ©elbbuße unb ©efängnifs innerhalb ber angegebe«
neu Vegrenguttg beftraft,

©egen SKürffäüige fönnen biefe ©trafen auf bag Soppelte er«
höht werben.

Vloß fahrläffigellebertretung wirb nidftbeftraft ; bie giBilentfchäötg«
ttttg bleibt inbeffen in Slrt. 18, Differ 1, erwähnten gäEeitOorbehalten.

Slrt 20. ®ie Dioilflage fleht gebermann gu, welcher ein recht«
Itcheg gntereffe baran nad)WeiSt

®ie Vefirafung erfolgt nur auf Slntrag beg Verleßten, nad)
ber ©trafprogeßorbnung begjenigen HantonS, in welchem bie HIage
angeftrengt Wirb. ®iefe lann entweber am ®omigil beg Slngefdjul«
bigten ober an bem Drte, Wo bag Vergehen begangen Worben ift,
erhoben werben. gn feinem galle bitrfen für bag gleiche Vergehen
mehrere ftrafred)tliche Verfolgungen eintreten.

S55ettn feit ber leßten Uebertretung meßr alg gwei galjre Ber«

floffen finb, fo tritt Verjährung ber JHage ein.
Slrt. 21. ®ie ©ericf)te haben auf ©runb erfolgter 3wil« ober

©trafflage bie alg nöthig erachteten Borforglichen Verfügungen gtt
treffen. Elamentlid) fönnen fie nad) Vorweifung beg §interlegungg«
Slttefleg eine genaue Vefcßreibung beg angeblich nachgeahmten

SRufterS ober Wobellg, ber gur Sîachahmung bienenben 355erfgeuge
unb ©eräthe, fo wie ber ©rgeugniffe, auf welchen bag angefochtene
SWitfter ober SKobeH angebraht ift, unb nötigenfalls auh bie
Vefhlagnahme biefer ©egenftänbe Bornehmen laffen.

3Benn ©runb Borhanben ift, eine Vefhlagnahme uorguneljmen,
fo fann bag ©erid)t bem ftläger eine Kaution auferlegen, weihe
er Bor ber Vefhlagnahme gu hinterlegen hat.

Slrt. 22. ®aS®ertd)tfann auf SRehnung'unb bis gum Velaufe ber
bem Derleßten ®fwile gugefprohenen ©ntfhäbigungen unb ber Vufjen
bie SonfiSfation ber mit Vefhlag belegten ©egenftänbe oerfügen.

©S foü,felbft im gaüe einer greifprehnng, wenn nöthig bie Ver«
nidjtung ber fpegiett gur Dlahahmung beftimmten 335erfgeuge unb
©eräthe anorbnen.

©S entfeheibet, inwiefern ber greigefprohene ober Verurtt)eilte
ober britte fßerfonett Bon ben genannten ©egenftänben wieber Ve«

fiß ergreifen bürfen.
©S fann auf Soften beS Verurtheilten bie Veröffentlichung beS

©rfenntniffeS in einer ober mehreren gedungen anorbnen.
Slrt. 23. 3Ber rehtwibriger SSeife feine @efd)äftSpapiere, Sin«

geigen ober ©rgeugniffe mit einer Vegeidjnung oerfieht, weihe gum
©lauben oerleiten foE, baß ein SKufter ober SfKobeÜ auf ©rnnb
beg Borliegenben ©efeßeS hinterlegt worben fei, wirb Bon Slmteg
wegen ober auf Slage hin mit ©elbbuße Bon 30 big 500 granfen
ober mit ©efangniß in ber $auer oon 3 ®agen big gu 3 SKona«
ten ober mit ©elbbuße unb ©efängniß innerhalb ber angegebenen
Vegrenguttg beftraft.

©egen )RütffäEige fann biefe ©träfe big auf bag ©oppelte er«
hößt werben.

Slrt. 24. ®ie Hantone haben gur Velfanblung ber giuilredjt«
lihen ©treitigfeiten wegen Slahahmung hinterlegtet TOufter unb
SRobeEe eine ©erihtSfteEe gu begeihnen, weihe ben Vt'0äh3 alg
eingige fantonale Snftang etttfheibet.

®ie Verufung an baS VunbeSgeriht ift oßne fRücffiht auf ben
SBerthbetrag ber ©treitfaeße guläfftg.

®er VunbeSrath ift ermächtigt, ©jperten«Hoïïegien gu ernennen,
weihe ben ©ericpten gahgutaeßten gu ertheilen unb auf Verlan«
gen ber ^arteten als ©hiebSaerihte gu funftioniren haben.

®er ©rtrag ber Vußen fließt in bie HantonSfaffe. Vei SluSfäE«

ung einer ©elbftrafe hat ber 3tid)ter für ben gaE ber Slicßteinbring«
Khfeit berfelben eine entfpredjenbe ©efängnißftrafe feftgufeßen,
weihe an beren ©teEe gu treten hat.

Erläuterung. 2Bir holten e§ für toidjtig, baß aEe

ba§ getnerbltcße Eigenthunt betreffenben eibgenöffifeßen ©e«

feße auf gleichartigen ©runblagen rußen. SDeSßalb haben
Wir aueß bie Seftimmungen be§ ©efeße? über <Çabriï= unb
§anbel?marfen, bie fieß auf bie Etacßaßniung begießen, mit
ben bureß bie Eiatur ber ©aeße Bertangten Stbänberungen
auf bie ïïîufter unb EJîobeEe angewanbt, oßne gu unier=
fueßen, ob biefe iöeftimmungen bie benfbar beften feien.
ttnfereS SBiffenS ßat übrigen? beren Slnwenbung, fo lange
ba? EEarfengefeß in .traft ift, feine üftißftänbe bargeboten.

®ie gwei leßten Sfbfäße be? Slrt. 21 bebiirfen gleicßmoßl
noeß einiger Erläuterung. ®ie im erften Slbfaß be? Slrt. 21
norgefeßene föefcßlagnaßme fann unter llmftänben ba? gange
©efdjäftbe? wegenElacßaßmung Seflagten laßm legen unb ißnt
fomit großen ©cßaben Berurfahen. SDeßßalb foE bie 23efcßlag=

naßme nur auf ©runb einer eingereichten tlage unb nießt
auf bloßen SSerbacßt ßin oerfügt werben fönnen. Sbeßßalb
aueß foE ba? ©erießt gutfinbenberi 3faE? bem tläger eine

taution auferlegen bürfen.
(©cßluß in ber Veilage, ©eite 45.)

gortfdjïiftc itt ber Seberberarbeitutig itub Seber=

Snbitftrie.
Sluf feinem menfcßlicßen 2lrbeit?gebiete geigt fief» in um

feren 2^agen ein ©tiEftanb. lleberaE regt e? fieß freubig
unb bi? in bie fleinfte SBerfftatt bringen bie Erfolge biefe?
©trebenS. $a? ©ebiet ber Seberoerarbeitung unb Seber«

inbuftrie, welcße? Bor Saßrgeßnten giemlicß braeß gelegen, ßat
an bem aEgemeinen Slnffßwung lebßaft Slntßeil genommen.
EJlit emfigem gleiße würbe bie ÜSerbefferung ber Slrbeit?«
Werfgeuge unb SlrbeitSmetßobeu angeftrebt unb mit flarem
Skrftänbniffe bie neueften wiffenfcßaftlicßen Ergebniffe biefer
Snbuftrie gugefüßrt.

W Illustrirte schweizerisch« Handwerker-Zeitung

anstößigen und abgeschmackten Moden, dem wirklich nur ge-
diegene, von Hause aus systematisch zur Einfachheit gewöhnte,
den ganzen Ernst und oie ganze Wichtigkeit einer einfachen

Kindererziehung erwägende Frauen einigermaßen zu wider-
stehen vermögen, dem dagegen Tausende und aber Tausende
eigentlich zum Opfer fallen, weil dieser Zug sie zu Aus-
gaben verleitet, die einfach ihre Verhältnisse übersteigen, die

Zank und ehelichen Unfrieden verursachen, zu Lüge und Be-
trug führen, zu Mißmuth von Seite des Mannes, indem

er sich sagen muß: Alles Sparen, alles Entbehren nützt
mir nichts, meine Frau mit ihrem verfluchten eigenen und
Kinderstaat wird mit Allem fertig; was will ich weiter mich
so plagen; oder er schweigt, benützt aber die Situation für
sich und so geht am Ende der ganze Haushalt aus dem

Leim.
Was für ein großes unberechenbares Glück es ist um

eine einfache Erziehung, das wissen wir in unserem Kreise
wohl zu würdigen. Zeitlebens ist der Nutzen einer solchen

groß. Beim Austritt aus dem Elternhause unter fremde
Leute, in allen Lagen und Verhältnissen, in guten und bö-
sen Tagen weiß man sich zu resolviren, man ist überall be-

liebt um seines anspruchslosen und bescheidenen Wesens
willen. Welcher Kontrast zwischen einem solchen Manne in
der Fremde draußen und einem verwöhnten, verschleckten

Muttersöhnchen, das über Mangel und gewaltige Entbeh-
rungen klagt, wenn seines Meisters oder Kostgebers Tisch
keine Krametsvögel und Törtchen und Pasteten aufweist,
wenn sein knapper Lohn nicht ausreicht zu all' den Ver-
gnügen und Bedürfnissen, die unverständige Eltern und Er-
zieher ihnen zugelassen. Bei fünfzig Rappen ist der Erstere
glücklich und zufrieden und erfreut sich seines Lebens, wäh-
rend der Letztere beim Franken über Entbehrung klaat. und
sich nach den Fleischtöpfen Egyptens zurücksehnt. (Schluß folgt.)

Die bundesräthlichen Erläuterungen des Gesetzes-

entwurfes über den Schutz der gewerblichen
Muster UNd Modelle. (Fortsetzung)

Art. 18. Gemäß den nachstehenden Bestimmungen kann auf
dem Wege des Zivil- oder Strafprozesses belangt werden:

1) wer ohne Ermächtigung des Hinterlegenden ein hinterlegtes
Muster oder Modell unverändert nachmacht oder in betrn-
gerifcher Weise nachahmt;

2) wer die nachgeahmten Gegenstände verkauft, seilhält, in Ver-
kehr bringt oder auf schweizerisches Gebiet einführt;

3) wer bei diesen Handlungen wissentlich mitgewirkt oder deren
Ausführung begünstigt oder erleichtert hat;

4) wer sich weigert, die Herkunft von in seinem Besitz befind-
lichen nachgeabmten Gegenständen anzugeben.

Art. 19. Wer eine der im vorstehenden Artikel erwähnten Hand-
lungen vorsätzlich begeht, wird zum Schadenersatz verurtheilt und
überdies mit einer Geldbuße im Betrage von Fr. 30 bis Fr. 2000
oder mit Gefängniß in der Dauer von drei Tagen bis zu einem
Jahr oder mit Geldbuße und Gefängniß innerhalb der angegebe-
nen Begrenzung bestraft,

Gegen Rückfällige können diese Strafen auf das Doppelte er-
höht werden.

Bloß fahrlässigeUebertretung wird nichtbestraft ; die Zivilentschädig-
ung bleibt indessen in Art. 18, Ziffer 1, erwähnten Fällen vorbehalten.

Art 20. Die Zivilklage steht Jedermann zu, welcher ein recht-
liches Interesse daran nachweist.

Die Bestrafung erfolgt nur auf Antrag des Verletzten, nach
der Strafprozeßordnung desjenigen Kantons, in welchem die Klage
angestrengt wird. Diese kann entweder am Domizil des Angeschul-
digten oder an dem Orte, wo das Vergehen begangen worden ist,
erhoben werden. In keinem Falle dürfen für das gleiche Vergehen
mehrere strafrechtliche Verfolgungen eintreten.

Wenn seit der letzten Uebertretung mehr als zwei Jahre ver-
flössen sind, so tritt Verjährung der Klage ein.

Art. 21. Die Gerichte haben auf Grund erfolgter Zivil- oder
Strasklage die als nöthig erachteten vorsorglichen Verfügungen zu
treffen. Namentlich können sie nach Vorweisung des Hinterlegnngs-
Attestes eine genaue Beschreibung des angeblich nachgeahmten

Musters oder Modells, der zur Nachahmung dienenden Werkzeuge
und Geräthe, so wie der Erzeugnisse, auf welchen das angefochtene
Muster oder Modell angebracht ist, und nöthigenfalls auch die
Beschlagnahme dieser Gegenstände vornehmen lassen.

Wenn Grund vorhanden ist, eine Beschlagnahme vorzunehmen,
so kann das Gericht dem Kläger eine Kaution auferlegen, welche
er vor der Beschlagnahme zu hinterlegen hat.

Art. 22. Das Gericht kann auf Rechnung'und bis zum Belaufe der
dem verletzten Theile zugesprochenen Entschädigungen und der Bußen
die Konfiskation der mit Beschlag belegten Gegenstände verfügen.

Es soll, selbst im Falle einer Freisprechung, wenn nöthig die Per-
nichtung der speziell zur Nachahmung bestimmten Werkzeuge und
Geräthe anordnen.

Es entscheidet, inwiefern der Freigesprochene oder Verurtheilte
oder dritte Personen von den genannten Gegenständen wieder Be-
sitz ergreifen dürfen.

Es kann auf Kosten des Verurtheilten die Veröffentlichung des

Erkenntnisses in einer oder mehreren Zeitungen anordnen.
Art. 23. Wer rechtwidriger Weise seine Geschäftspapiere, An-

zeigen oder Erzeugnisse mit einer Bezeichnung versieht, welche zum
Glauben verleiten soll, daß ein Muster oder Modell auf Grnnd
des vorliegenden Gesetzes hinterlegt worden sei, wird von Amtes
wegen oder auf Klage hin mit Geldbuße von 3V bis bOO Franken
oder mit Gefängniß in der Dauer von 3 Tagen bis zu 3 Mona-
ten oder mit Geldbuße und Gefängniß innerhalb der angegebenen
Begrenzung bestraft.

Gegen Rückfällige kann diese Strafe bis auf das Doppelte er-
höht werden.

Art. 24. Die Kantone Haben zur Behandlung der zivilrecht-
lichen Streitigkeiten wegen Nachahmung hinterlegter Muster und
Modelle eine Gerichtsstelle zu bezeichnen, welche den Prozeß als
einzige kantonale Instanz entscheidet.

Die Berufung an das Bundesgericht ist ohne Rücksicht auf den

Werthbetrag der Streitsache zulässig.
Der Bundesrath ist ermächtigt, Experten-Kollegien zu ernennen,

welche den Gerichten Fachgutachten zu ertheilen und auf Berlan-
gen der Parteien als Schiedsgerichte zu funktioniren haben.

Der Ertrag der Bußen fließt in die Kantonskasse. Bei Ausfäll-
ung einer Geldstrafe hat der Richter für den Fall der Nichteinbring-
lichkeit derselben eine, entsprechende Gefängnißstrafe festzusetzen,
welche an deren Stelle zu treten hat.

Erläuterung. Wir halten es für wichtig, daß alle
das gewerbliche Eigenthum betreffenden eidgenössischen Ge-
setze auf gleichartigen Grundlagen ruhen. Deshalb haben
wir auch die Bestimmungen des Gesetzes über Fabrik- und
Handelsmarken, die sich auf die Nachahmung beziehen, mit
den durch die Natur der Sache verlangten Abänderungen
auf die Muster und Modelle angewandt, ohne zu unter-
suchen, ob diese Bestimmungen die denkbar besten seien.

Unseres Wissens hat übrigens deren Anwendung, so lange
das Markengesetz in Kraft ist, keine Mißstände dargeboten.

Die zwei letzten Absätze des Art. 21 bedürfen gleichwohl
noch einiger Erläuterung. Die im ersten Absatz des Art. 21
vorgesehene Beschlagnahme kann unter Umständen das ganze
Geschäftdes wegen Nachahmung Beklagten lahm legen und ihm
somit großen Schaden verursachen. Deßhalb soll die Beschlag-
nähme nur auf Grund einer eingereichten Klage und nicht
auf bloßen Verdacht hin verfügt werden können. Deßhalb
auch soll das Gericht gutfindendeu Falls dem Kläger eine

Kaution auferlegen dürfen.
(Schluß in der Beilage, Seite 4ô.)

Fortschritte in der Lederverarbeitnng und Leder-
Industrie.

Auf keinem menschlichen Arbeitsgebiete zeigt sich in un-
seren Tagen ein Stillstand. Ueberall regt es sich freudig
und bis in die kleinste Werkstatt dringen die Erfolge dieses
Strebens. Das Gebiet der Lederverarbeitung und Leder-
industrie, welches vor Jahrzehnten ziemlich brach gelegen, hat
an dem allgemeinen Aufschwung lebhaft Antheil genommen.
Mit emsigem Fleiße wurde die Verbesserung der Arbeits-
Werkzeuge und Arbeitsmethoden angestrebt und mit klarem
Verständnisse die neuesten wissenschaftlichen Ergebnisse dieser
Industrie zugeführt.
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